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 Veröffentlicht am 07.09.1978

Norm

StPO §258 Bb

Rechtssatz

Bei Lösung der Frage, ob eine Tat erwiesen ist, ist primär von den (objektiven) Umständen des konkreten Falls

auszugehen, ein Hinweis auf das Vorleben des Angeklagten reicht nicht aus.
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